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Vorwort 

Eine erste Fassung dieser Studie wurde dem Ministerium fiir Umwelt, Na-
turschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg als Gutachten im Januar 
1995 vorgelegt. Stellvertretend fiir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ministeriums danke ich Frau Andrea Sander und den Herren Bode und Dr. 
Wasilewski. Für die Druckfassung habe ich den Text an einigen Stellen über-
aIbeitet. Für Hilfe habe ich meinen Göttinger Mitarbeitern Silke Gantzckow 
und Gert Haferkamp zu danken. In den Anmerkungen veraIbeitet ist die Studie 
"Denkschrift fiir ein Umweltgesetzbuch" aus dem Bundesministerium fiir Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; sie ist noch nicht veröffentlicht. 

Es ist selbstverständlich, darauf hinzuweisen, daß die in dieser Schrift nie-
dergelegten Ansichten ausschließlich die Ansichten des Verfassers sind. 

Göttingen, im Dezember 1995 Franz-Joseph Peine 
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A. Einrtihrung 

L Die AufgabensteIlung: Die Möglichkeit eines Landesumweltgesetzes 

Der Gedanke, das für ein Bundesland geltende Umweltrecht in einem ein-
zigen Gesetzbuch - Landesumweltgesetz - zusammenzufassen, ist neu. Bislang 
gibt es in allen 16 Bundesländern Landesumweltrecht verteilt auf eine Viel-
zahl von einzelnen Gesetzen. Diese Art der Regelungstechnik entspricht der in 
diesem Jahrhundert weitgehend üblichen: Die Gesetzgeber erlassen 
"Einzelfallgesetze" . Im Prinzip besitzen die Gesetzgeber zwei Möglichkeiten, 
das Instrument "Gesetz" zwecks Lösung von Problemen einzusetzen (in der 
Literatur wird insoweit vom "Stil des Gesetzes" gesprochen): Sie können ent-
weder einzelne Probleme in einzelnen Gesetzen lösen mit der Existenz einer 
großen Zahl von Gesetzen als Folge, oder sie können sachlich zusammenhän-
gende Fragen in einem einzigen Gesetz beantworten mit der Vermeidung von 
vielen isolierten Einzelgesetzen als Konsequenz. Diese zwei Möglichkeiten 
bilden die beiden Endpunkte einer gedachten Geraden, auf der die verschiede-
nen "technischen" Varianten der Gesetzgeber verzeichnet sind, auf ein Pro-
blem mit Hilfe des Erlasses eines Gesetzes zu reagieren. Der eine Endpunkt 
sei Einzelfallgesetz, der andere Endpunkt Kodifikation genannt. In Ansehung 
der Regelungstechnik - "Kodifikation" oder "Einzelfallgesetz" - lassen sich bei 
einer Rückschau auf die vergangenen 200 Jahre mehrere "Wellen" beobachten. 
Diese sind hier nicht nachzuzeichnen l . Festzustellen ist freilich, daß in der 
Zeit seit Bestehen der Bundesrepublik vorwiegend Einzelfallgesetze erlassen 
wurden. Die Einschränkung "vorwiegend" ist deshalb wichtig, weil auch Ko-
diflkationen geschaffen wurden, z.B. das Baugesetzbuch, das Verwaltungsver-
fahrensgesetz, Teile des Sozialgesetzbuchs. 

Der Gedanke der Kodifikation ist weder dem Gesetzgeber (gemeint ist das 
Parlament) noch der die Gesetzgebung vorbereitenden Ministerialbürokratie 
fremd geworden. Eine Kodifikation hat für alle mit dem Recht Befaßten den 
großen Vorteil, eine formelle Zersplitterung des Rechts zu vermeiden, die 

Vgl. dazu Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Merten! 
Schreckenberger (Hrsg.), Kodifikation gestern und heute - zum 200. Geburtstag des 
allgemeinen Landrechts fllr die preußischen Staaten. 

2 Peine 



18 A. Einfilhrung 

notwendig bei Verwendung des Instruments "Einzelfallgesetz" eintritt. Gerade 
im Bereich des UmweItrechts, soweit es bundesweit gilt, hat der Zustand der 
vollkommenen Rechtszersplitterung dem Gedanken der Kodifikation neue 
Nahrung gegeben. Um einerseits formell die Rechtszersplitterung zu überwin-
den und um andererseits dem vorhandenen Umweltrecht materiell zu mehr 
Geltung zu verhelfen, wird an eine Kodifikation gedacht. Bislang war dieser 
Gedanke allein auf das Bundesrecht zentriert. Ob er auch landesrechtlich 
relevant sei, ist in der Fachdiskussion "out of focus". Die Studie untersucht, ob 
die Idee eines LandesumweItgesetzes als solche realisierbar ist. 

II. Die Prüfungsmaßstäbe 

1. Die relevanten Fragen 

Folgende Fragen müssen positiv beantwortet werden, um die Idee eines 
Umweltgesetzbuches als realisierbar betrachten zu dürfen: 

1. Die Idee eines UmweItgesetzbuchs des Bundes ist umstritten. Sie muß 
sich für den Bund als sinnvoll herausstellen. Sollte für den Bereich des Bundes 
die Kodifikation des UmweItrechts sinnlos sein, spricht - auf den ersten Blick -
vieles dagegen, die Idee einer Kodifikation auf Landesebene weiterzuverfol-
gen. 

2. Wenn eine Bundeskodifikation sinnvoll und praktisch machbar ist, stel-
len sich für eine Landeskodifikation folgende Probleme: a) Sind die für die 
Bundeskodifikation vorgetragenen Erwägungen auf die Landeskodifikation 
übertragbar? Mit anderen Worten: Ist der für die Bundesebene zu bejahende 
Sinn und Zweck eines Umweltgesetzbuchs in gleicher Weise für ein Lan-
desumweItgesetz bedeutungsvoll? Sollte die Studie zu einem positiven Ergeb-
nis gelangen, fragt sich: b) Gibt es auf Landesebene angesichts der infolge der 
Gesetzgebungskompetenz der Länder beschränkten "Rechtsmasse" genügend 
"Sto1l", um die zu bejahende Idee eines LandesumweItgesetzes realisieren zu 
können? Insbesondere muß sich ergeben, daß für einen Allgemeinen Teil eines 
LandesumweItgesetzes genügend Stoff vorhanden ist. Die Ausdifferenzierung 
eines LandesumweItgesetzes in einen Allgemeinen Teil und in einen Besonde-
ren Teil muß möglich sein. Dieser Aufbau ist typisch für eine Kodifikation, 
also für eine gesetzgeberische Zusammenfassung von Antworten auf eine 
inhaltlich zusammenhängende Menge von Fragen. Ein LandesumweItgesetz 
muß formal über eine bloße Aneinanderreihung und paragraphenmäßige 
Durchnumerierung des Stoffes hinausgehen, weil ein Verbleiben bei letzterem 
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eine sachliche Täuschung wäre und den Titel "Landesumweltgesetz" zu Un-
recht trüge. 

Diese Diskussion betrifft das Umweltrecht eines jeden Bundeslandes. Der in 
dieser Studie häufig vorgenommene Rückgriff auf die rechtliche Situation des 
Landes Brandenburg ist lediglich beispielhaft. Für jedes Bundesland läßt sich 
deshalb nach Abschluß der Diskussion eine Aussage treffen, ob ein Lan-
desurnweltgesetz möglich ist. Unabhängig davon gibt es eine spezifisch bran-
denburgische Situation, die zweierlei kennzeichnet: zum einen die Situation 
der Gesetzgebung in einem neuen Bundesland, zum anderen der denkbare 
Zusammenschluß mit dem Bundesland Berlin zu einem neuen Bundesland. 
Diese Situation ist besonders zu bedenken, bevor auch :für Brandenburg die 
Möglichkeit eines Landesumweltgesetzes zu bejahen ist. 

3. Wenn die Möglichkeit bejaht wird, generell :für alle Bundesländer und 
speziell wegen der besonderen Situation auch rur Brandenburg ein Lan-
desumweltgesetz zu schaffen, ist nach seiner inhaltlichen Reichweite und 
seinem Aufbau zu fragen. Zu erörtern ist insbesondere, ob Regelungsgegen-
stände, die bislang in einem anderen Zusammenhang gesetzlich "verortet" 
wurden - z.B. die Raumplanung mit ihren umweltrechtlichen Bezügen -, in ein 
Landesumweltgesetz integriert werden können. Speziell rur das Land Bran-
denburg ist zu fragen, ob sein denkbares Landesumweltgesetz in Ansehung 
von Zielvorstellungen und Leitbildern ein spezifisches Profil erhalten kann. 

Daß das vorhandene Landesumweltrecht formal in einem einzigen Gesetz 
zusammengefaßt werden kann, ist problemlos möglich. Diese Zusammenfas-
sung bildet aber noch keine Kodifikation, die diesen Namen auch verdient. Bei 
positiven Antworten auf diese Fragen müßte sich im Ergebnis folgendes ab-
zeichnen: 

- Die rur eine Kodifikation typische Differenzierung der Regelungen in einen 
"Allgemeinen Teil" und in einen "Besonderen Teil" müßte möglich sein, 
weil genügend mehrfach vorhandener und der Sache nach gleich geregelter 
Rechtsstoff "vor die Klammer" gezogen werden kann. Diese Differenzierung 
müßte als Folge vermiedener Mehrfachregelungen zu einer Reduzierung der 
Stoff masse ruhren. 

- Die mit einer Kodifikation verbundenen Ansprüche: leichtere Erreichbarkeit 
dessen, was Recht ist; Überschaubarkeit dessen, was Recht ist; Stärkung des 
Bewußtseins der Bürgerinnen und Bürger rur das, was Recht ist - alles in 
allem: Der Zugang zum Umweltrecht und dessen Verinnerlichung zwecks 

2' 
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